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Im Vorblatt zum „Gesetz zur Rechtsanglei-
chung in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung“ steht vollmundig: „Ab dem 1. Ja-
nuar 2001 werden die für die neuen
Länder geltenden besonderen Vorschriften
in der gesetzlichen Krankenversicherung
aufgehoben und die noch vorhandenen
unterschiedlichen Rahmenbedingungen
für Versicherte, Leistungserbringer und
Krankenkassen abgebaut“.

Durch die Anhebung der Beitragsbemes-
sungsgrenze spüren nicht nur unsere Pa-
tienten in Sachsen diese Maßnahmen sehr
deutlich, auch die Kassen verzeichnen
deutliche Mehreinnahmen. Zudem gibt
es keine unterschiedliche Haushaltsfüh-
rung für Ost- und Westversicherte einer

Kasse mehr. Die Ausgabenentwicklung
der gesetzlichen Krankenkassen ist in
Deutschland einheitlich an die gemein-
same Grundlohnsummenentwicklung ge-
koppelt. Deshalb ist die Gleichbehand-
lung nicht nur der Versicherten und Kran-
kenkassen, sondern auch der Heilberufe
in Ost und West dringend gefordert.
In Wirklichkeit gibt es aber im Jahr 2001
weiterhin einen für die Leistungserbringer
im Bündnis Gesundheit des Freistaates
Sachsen diskriminierenden Honorarab-
schlag.
Die Bündnispartner fordern daher den
Gesetzgeber auf, die gesetzlichen Rege-
lungen im SGB V so zu verändern, dass
eine Anhebung der Vergütung auf West-
niveau vorgenommen werden muss.

Der Vergütungsabschlag Ost aller privaten
Gebührenordnungen muss ebenfalls so-
fort entfallen, da hier schon seit Jahren
gleiche Versicherungsbedingungen für
neue und alte Bundesländer gelten.
Die Partner des sächsischen Bündnisses
Gesundheit werden bei allen zukünftigen
Vertragsabschlüssen die Ost-Westanglei-
chung mit terminlichen Zielsetzungen
einfordern.

Dresden, 15. Januar 2001

Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze 
Sprecher des Bündnisses Gesundheit 2000

im Freistaat Sachsen

Modalitäten der Meldung von „Melde-
pflichtigen Krankheiten“ und „Melde-
pflichtigen Nachweisen von Krank-
heitserregern“ nach § 6 - 10 IfSG im
Freistaat Sachsen

Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

die zur Meldung verpflichteten Personen
nach § 8 IfSG - dies sind in der Regel der
feststellende oder behandelnde Arzt oder
der leitende Arzt eines Krankenhauses
oder des diagnostischen Laboratoriums -
hat alle erforderlichen Daten der nament-
lichen Meldung (§ 9) binnen 24 Stunden
nach erlangter Kenntnis dem für den Auf-
enthalt des Betroffenen zuständigen Ge-
sundheitsamt (GA) mitzuteilen (§ 9 (3)).

Um dies in praxi zu gewährleisten, werden
Ihnen in der nachstehenden Liste die

Fax- und Telefonnummern aller Gesund-
heitsämter des Freistaates mitgeteilt, über
die diese Meldungen erfolgen sollen. Be-
achten Sie daher bitte, dass außerhalb der
normalen Dienstzeit (das ist in der Regel
montags, mittwochs, donnerstags nach
16.00 Uhr, dienstags nach 18.00 Uhr und
freitags nach 12.30 Uhr) und an allen
Samstagen, Sonn- und Feiertagen die
Meldung direkt an die Rettungsleitstellen
erfolgen muss.

Behandelnde Ärzte oder leitende Ärzte
von Krankenhäusern unter anderem In-
stitutionen haben die Meldung auf dem
Formblatt „Arzt-Meldeformular - Mel-
depflichtige Krankheiten“, Laborärzte
oder Leiter von Laboratorien auf dem
Formblatt „Labor-Meldeformular Mel-
depflichtige Nachweise von Krankheits-
erregern“ vorzunehmen. Die Formblätter
können von der Homepage der Sächsi-

schen Landesärztekammer, der Landes-
untersuchungsanstalt Chemnitz (LUA)
oder über die Mailbox der Gesellschaft
für Hygiene, Umweltmedizin und
Schutzimpfungen in Sachsen e.V.
(GHUSS) (0371 / 6009 203 „epid“)
heruntergeladen werden. Sie werden
später über die Gesundheitsämter zur
Verfügung gestellt werden.
Die Formblätter werden im Anhang der
noch zu beschließenden „Sächsischen
IfSG-Meldeverordnung“ für verbindlich
erklärt werden, geringfügige Änderungen
in der endgültigen Fassung sind daher
nicht auszuschließen. Bis zur Realisierung
einer Übertragung per E-mail ist die
Übermittlung per Fax favorisiert, da sie
Zeit und Geld spart; außerhalb der Dienst-
zeit ist sie in der Regel deshalb erforder-
lich, da nicht immer ein qualifizierter Ge-
sprächspartner unmittelbar zur Verfügung
steht. 
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